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Massnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von 
Pertussis-Ausbrüchen in Gesundheits- und Kinder-
betreuungseinrichtungen zum Schutz von Säuglingen 
jünger als 6 Monate 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
empfiehlt Massnahmen der öffentlichen Gesundheit bei 
einem oder mehreren Pertussisfällen in Gesundheitsein-
richtungen (Spitäler, Arztpraxen etc.) und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen (Krippen, Tagesstätten, Tagesfami-
lien etc.) zu ergreifen, um Personen mit erhöhtem Kom-
plikationsrisiko (Säuglinge jünger als 6 Monate) vor der 
Übertragung von Pertussis zu schützen und nosokomi-
ale Pertussis-Ausbrüche zu verhindern.   
Die Empfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit einer 
Arbeitsgruppe aus Experten der Infektiologie, Pädiatrie, 
Spitalhygiene, Arbeitsmedizin und der öffentlichen 
Gesundheit (Bund und Kantone) erarbeitet.

Übertragbare Krankheiten

–  anhaltender Husten (mindestens 
14 Tage) ohne Besserung, 

–  Hustenanfälle, 
–  Husten mit keuchendem Einat-

men oder 
–  Husten mit Atemnot, Zyanose und/

oder Bradykardien (bei Säuglingen)

Laborbestätigter Fall: Bestätigung 
einer Infektion mit B. pertussis bei 
einem klinischen Verdachtsfall 
durch eine Labordiagnose mittels 
Polymerasekettenreaktion (PCR) 
oder einem kulturellen Erregernach-
weis [9]. Die Serologie wird für die 
Frühdiagnostik nicht empfohlen.

Epidemiologisch bestätigter Fall: Kli-
nischer Verdachtsfall, welcher 4–21 
Tage vor Krankheitsbeginn (katar-
rhalische Symptome) Kontakt zu ei-
nem laborbestätigten Pertussisfall 
hatte.

Zeitraum der Infektiosität:

Ohne Behandlung 
–  Ab dem Beginn der katarrhali-

schen Symptome bis 21 Tage 
nach dem Beginn des Hustens.

–  Längere Zeiträume sind bei Säug-
lingen bekannt [10]. Gegebenen-
falls kann durch eine Kontroll-PCR 
frühestens 14 Tage nach Husten-
beginn der Status der Infektiosität 
kontrolliert werden. Ist das PCR-
Ergebnis negativ, so wird die In-
fektiosität als sehr gering einge-
schätzt. 

Bei Behandlung
–  Durch eine Antibiotikatherapie 

kann der Zeitraum der Infektiosität 
auf 5 Tage nach Beginn der Thera-
pie reduziert werden [10,11]. Zur 
Bestätigung der Erregereliminati-
on kann in begründeten Fällen ei-
ne PCR aus Nasopharynxsekret 
bei Therapieende erfolgen.

Enge Kontaktperson (exponiert): 
–  Person mit ungeschütztem Kon-

takt im Abstand von weniger als 
zwei Metern (Gesicht-zu-Gesicht) 
zur erkrankten Person während 
des Zeitraumes der Infektiosität.

–  Ungeschützter Kontakt mit respi-
ratorischen, oralen und nasalen 
Sekreten einer erkrankten Person 
während des Zeitraumes der In-
fektiosität.

Einleitung
Die Impfung gegen Pertussis von 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen wird empfohlen, um die 
Krankheitshäufigkeit zu senken und 
um schwere Komplikationen bei 
Säuglingen zu verhindern [1,2]. Trotz 
einer hohen Durchimpfungsrate bei 
Kindern treten fortlaufend Fälle bzw. 
Ausbrüche aufgrund der begrenzten 
Wirksamkeit und Schutzdauer der 
Impfung auf [3]. Daher werden zu-
sätzliche Massnahmen empfohlen, 
um Ausbrüche in Gesundheitsein-
richtungen und Betreuungseinrich-
tungen mit Säuglingen jünger als 6 
Monate zu verhindern bzw. zu be-
kämpfen [4,5]. 

1.  Ziel und Geltungsbereich der 
Massnahmen

Die nachfolgenden Massnahmen 
werden mit dem Ziel empfohlen:
–  Säuglinge jünger als 6 Monate vor 

der Übertragung von Pertussis in 
Gesundheits- und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen zu schützen  
(Spitäler, Arztpraxen, Krippen, Ta-
gesstätten, Tagesfamilien etc.),

–  Ausbrüche in Gesundheitseinrich-
tungen zu verhindern bzw. zu be-
kämpfen. 

Folgende Situationen können auftre-
ten, für die Massnahmen angezeigt 
sind: Zum Beispiel hat eine an Per-
tussis erkrankte Hebamme in einer 
Geburtsstation zahlreiche Mütter 
und deren Neugeborene poten ziell 
infiziert oder eine erkrankte Betreu-

ungsperson hat mit Säuglingen jün-
ger als 6 Monate in einer Krippe ge-
arbeitet, während sie infektiös war. 
 Die in diesem Dokument empfoh-
lenen Massnahmen haben nicht 
zum Ziel, einen Einfluss auf die Per-
tussiszirkulation in der Bevölkerung 
zu nehmen.
 Die Empfehlungen dienen als Ent-
scheidungshilfe für kantonale Ge-
sundheitsdienste und Spitäler sowie 
für Krippen- oder Kindertagesstät-
ten betreuende Ärzte, um eine lan-
desweit einheitliche Umsetzung der 
Massnahmen zu gewährleisten. 
Praktizierende Ärzte, welche Patien-
ten jünger als 6 Monate behandeln, 
können diese Massnahmen nutzen 
und entsprechend der Situation für 
ihre Praxis anpassen. Gegebenen-
falls können die Empfehlungen in 
weiteren Gemeinschaftseinrichtun-
gen mit Säuglingen jünger als 6 Mo-
nate (wie zum Beispiel Heime und 
Asylzentren) genutzt und entspre-
chend den örtlichen Gegebenheiten 
angepasst werden. 

2. Definitionen
Personen mit erhöhtem Komplikati-
onsrisiko: Säuglinge jünger als 6 Mo-
nate [3,6].

Inkubationszeit: Die Inkubationszeit 
kann 4–21 Tage betragen (Durch-
schnitt 7–10 Tage) [7,8] 

Klinischer Verdachtsfall (wenn min-
destens eines der nachfolgenden 
Kriterien vorliegt): 
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Person mit Risikokontakt (= Person 
mit erhöhtem Risiko, Säuglinge 
< 6  Monate zu exponieren): 
–  Person, welche mit einem Säug-

ling jünger als 6 Monate in einem 
Haushalt lebt (enger, familiärer 
Kontakt).

–  Schwangere Frauen im 3. Trime-
non – es besteht ein erhöhtes 
Übertragungsrisiko auf das Neu-
geborene durch eine erkrankte 
Mutter.

Person ohne anzunehmende Immu-
nität im Erwachsenenalter:
–  Keine laborbestätigte Pertussiser-

krankung in den letzten 10 Jahren. 
–  Keine Pertussisimpfung (dTpa) in 

den letzten 10 Jahren. 

  Die aktuellen Daten hinsichtlich 
der Dauer des Immunschutzes 
nach einer Infektion sind sehr un-
terschiedlich (7–20 Jahre) [12]. 
Derzeit wird eine Impfdosis ge-
gen Pertussis im Erwachsenenal-
ter empfohlen. Über die Dauer 
des Immunschutzes nach der 
Impfung von Erwachsenen ist 
derzeit noch wenig bekannt [1]. 

Behandlung/postexpositionelle 
Chemoprophylaxe von Pertussis:
Entsprechend dem Alter werden fol-
gende Antibiotika zur Therapie und 
Chemoprophylaxe von Pertussis 
empfohlen: Azithromycin (ab Ge-
burt) während 5 Tagen und Clarithro-
mycin (ab dem Alter von 1 Monat) 
während 7 Tagen oder Trimethop-
rim-Sulfamethoxazol (TMP-SMZ) 
während 14 Tagen bei einer Unver-
träglichkeit gegen Makrolide [11]. 

Ausbruch: Ein Ausbruch liegt vor, 
wenn zwei oder mehr laborbestätig-
te oder epidemiologisch bestätigte 
Fälle auftreten, welche räumlich und 
zeitlich miteinander in Verbindung 
stehen.

3.  Empfehlungen zur Verhinde-
rung von Pertussis-Ausbrü-
chen in Gesundheitseinrich-
tungen mit Säuglingen jünger 
als 6 Monate

Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass in Gesundheitseinrich-
tungen als prinzipielle Massnahme 
zum Schutz vor der Übertragung 
von Pertussis auf Säuglinge jünger 
als 6 Monate die Impfung von Be-
schäftigten im Gesundheitswesen 

gilt, welche beruflichen Kontakt zu 
dieser Altersgruppe aufweisen [1]. 

3.1.  Management von Pertussis-
Verdachtsfällen

Folgende Massnahmen sind für das 
Management von Patienten oder 
Beschäftigten im Gesundheitswe-
sen mit klinischem Verdacht auf 
Pertussis zu beachten:
–  Durchführung einer sofortigen Iso-

lation Typ «Tröpfcheninfektion» 
des Patienten bzw. Freistellung 
des erkrankten Mitarbeiters von 
der Arbeit. Der Kontakt zu Säuglin-
gen und schwangeren Frauen im 
3. Trimenon sollte währenddes-
sen vermieden werden.

–  Durchführung einer labordiagnos-
tischen Untersuchung (Nasopha-
rynxsekret für PCR und/oder kul-
tureller Nachweis von B. pertus-
sis) zur biologischen Bestätigung.

–  Durchführung einer Antibiotikathe-
rapie, falls die erkrankte Person als 
noch infektiös eingeschätzt wird.

–  Aufhebung der Isolation bzw. Frei-
stellung von der Arbeit, wenn eines 
der folgenden Kriterien erfüllt ist: 
–  Verdacht mikrobiologisch nicht 

bestätigt (negative Kultur und/
oder PCR auf B. pertussis), es 
sei denn es besteht Grund zur 
Annahme, dass das Laborergeb-
nis falsch-negativ ist,

 –  ab dem 6. Tag nach Beginn einer 
Antibiotikatherapie,

 –  bzw. wenn eine antibiotische 
Therapie abgelehnt wird, dann 
nach Ablauf von 21 Tagen ab 
Hustenbeginn oder ggf. bis zum 
Vorliegen eines negativen PCR-
Resultats aus Nasopharynxse-
kret, welches frühestens 14 Ta-
ge nach Hustenbeginn entnom-
men wurde.

3.2.  Massnahmen für enge 
Kontaktpersonen eines 
bestätigten Pertussisfalles 

Die Identifikation von engen Kon-
taktpersonen ist ab dem ersten 
laborbestätigten oder epidemio-
logisch bestätigten Pertussisfall 
empfohlen. 
Anmerkung: In begründeten Aus-
nahmefällen, in welchen der klini-
sche Verdacht trotz negativem La-
borergebnis für eine Pertussis 
spricht, können ebenfalls Massnah-
men für enge Kontaktpersonen er-
griffen werden. 

Die empfohlenen Massnahmen für 
enge Kontaktpersonen unterschei-
den sich je nachdem, ob es sich um 
bereits symptomatische (a) oder 
asymptomatische Kontaktpersonen 
(b) handelt: 

a.  Empfehlungen für bereits 
symptomatische, enge Kontakt-
personen 
Bei engen Kontaktpersonen mit 
Zeichen einer Atemwegsinfekti-
on wird empfohlen, diese Personen 
als Verdachtsfall einzuordnen und 
entsprechende Massnahmen, wie 
unter 3.1 beschrieben, zu ergreifen. 

b. Empfehlungen für asympto-
matische, enge Kontaktpersonen
Die Massnahmen für asymptomati-
sche, enge Kontaktpersonen unter-
scheiden sich je nachdem, ob es 
sich um Beschäftigte im Gesund-
heitswesen (b.1) oder um einen 
Säugling jünger als 6 Monate bzw. 
eine Person mit Risikokontakt han-
delt (b.2.). Je nach Situation sind 
ggfs. auch Massnahmen für expo-
nierte Kinder ab dem Alter von 6 
Monate zu erwägen (b.3.).

b.1. Massnahmen für exponierte, 
asymptomatische Beschäftigte 
im Gesundheitswesen
–  Eine postexpositionelle Chemo-

prophylaxe wird exponierten, 
asymptomatischen Mitarbeitern 
ohne anzunehmende Immuni-
tät gegen Pertussis empfohlen, 
welche Kontakt zu Säuglingen 
jünger als 6 Monate aufweisen. 
Hat der letzte Kontakt zum Pertus-
sisfall vor mehr als 21 Tagen statt-
gefunden, so ist die Chemopro-
phylaxe nicht mehr indiziert. Wäh-
rend der ersten 5 Tage der 
Chemoprophylaxe sind hygieni-
sche Vorsichtsmassnahmen bei 
Patientenkontakt zu befolgen (in-
klusive Tragen einer Maske).

–  Allgemeine Information der Mitar-
beiter über die Situation und über 
die Krankheit «Pertussis».

–  Instruktion an die exponierten Mit-
arbeiter, sich beim Auftreten von 
Zeichen einer Atemwegsinfektion 
im Zeitraum von bis zu 21 Tagen 
nach dem letzten Kontakt mit ei-
nem Pertussisfall sofort an den 
betriebsärztlichen Dienst zu wen-
den: Dieser Mitarbeiter ist als Ver-
dachtsfall einzuordnen (Massnah-
men siehe Kapitel 3.1).

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 	Übertragbare Krankheiten
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–  Die Impfung ist als postexpositio-
nelle Prophylaxe nicht geeignet. 
Die Gelegenheit soll genutzt wer-
den, um eine Nachholimpfung ge-
gen Pertussis bei den Mitarbeitern 
gemäss aktuellen Impfempfehlun-
gen durchzuführen. 

b.2. Massnahmen für exponierte, 
asymptomatische Säuglinge jün-
ger als 6 Monate bzw. exponier-
te, asymptomatische Personen 
mit Risikokontakten:
Massnahmen sind für alle engen Kon-
taktpersonen unabhängig vom Alter 
und Impfstatus eines Pertussisfalles 
empfohlen (Angestellte, Patienten 
und deren Angehörige etc.), wenn es 
sich um folgende Personen handelt:
–  ein Säugling jünger als 6 Monate, 

oder
–  eine Person mit Risikokontakt: 

(enger, familiärer Kontakt mit 
Säuglingen jünger als 6 Monate, 
oder Schwangere im 3. Trimenon)

Folgende Massnahmen werden für 
diese Personen empfohlen:
 –  Postexpositionelle Chemopro-

phylaxe unabhängig von Alter 
und Impfstatus, wenn der letzte 
Kontakt mit dem Pertussisfall vor 
weniger als 21 Tagen stattgefun-
den hat.

–  Information über die Situation und 
über die Krankheit «Pertussis». 

–  Instruktion, sich beim Auftreten 
von Zeichen einer Atemwegsin-
fektion im Zeitraum von bis zu 21 
Tagen nach dem letzten Kontakt 
mit einem Pertussisfall an einen 
Arzt zu wenden und den Kontakt 
mit Säuglingen/schwangeren 
Frauen im 3. Trimenon wenn mög-
lich zu vermeiden.

–  Die Impfung ist dabei als postexpo-
sitionelle Prophylaxe nicht geeig-
net. Die Gelegenheit soll aber ge-
nutzt werden, um allfällige Nach-
holimpfungen gemäss aktuellen 
Impfempfehlungen zu empfehlen. 

Handelt es sich bei der exponierten, 
asymptomatischen Person um ei-
nen Säugling jünger als 6 Monate 
mit < 3 Pertussisimpfdosen, so kann 
die Primovakzination wie folgt zeit-
lich vorgezogen bzw. vervollständigt 
werden:
–  1. Dosis bereits ab dem Alter von 

6 Wochen (= 42 Tage). 
–  bei erfolgtem Impfbeginn mit 1 

oder 2 Dosen erfolgt die nächste 

Dosis bereits nach einem statt 
nach zwei Monaten.

b.3. Massnahmen für exponierte, 
asymptomatische Kinder ab dem 
Alter von 6 Monaten
Je nach Situation kann eine Chemo-
prophylaxe für unvollständig ge-
impfte Kinder älter als 6 Monate für 
einen individuellen Schutz und zur 
Ausbruchsbekämpfung in Erwä-
gung gezogen werden. 

Je nach Ausmass des Ausbruchs 
und Gegebenheiten vor Ort können 
die Massnahmen zum Schutz von 
Säuglingen jünger als 6 Monate ge-
gebenenfalls ausgeweitet werden 
(z. B. Ausweitung der Chemopro-
phlyaxe für alle Mitarbeiter unab-
hängig vom Impfstatus zur Eindäm-
mung des Ausbruches).

4.   Empfehlungen zur Bekämpfung 
von Pertussis-Ausbrüchen in 
Gesundheitseinrichtungen

Unabhängig davon, ob sich in einer 
Gesundheitseinrichtung Säuglinge 
im Alter von jünger als 6 Monaten 
befinden oder nicht, sollten Ausbrü-
che von Pertussis unter Patienten 
und Gesundheitspersonal in jedem 
Fall bekämpft werden, um Patienten 
vor einer vermeidbaren nosokomia-
len Infektion zu schützen. 
 Liegt ein Ausbruch vor, werden 
folgende Massnahmen empfohlen:
–  Fallmanagement siehe Kapitel 3.1.
–  Abteilungsumgreifende Informati-

on der Mitarbeiter und ggf. Patien-
ten bzw. deren Angehörige über 
die Situation und die Krankheit 
«Pertussis». 

–  Instruktion an enge Kontaktperso-
nen, sich beim Auftreten von Zei-
chen einer Atemwegsinfektion im 
Zeitraum von bis zu 21 Tagen nach 
dem letzten Kontakt mit einem 
Pertussisfall sofort an den be-
triebsärztlichen Dienst bzw. einen 
Arzt zu wenden. Der Kontakt mit 
Säuglingen/Schwangeren im 
3.  Trimenon sollte wenn möglich 
verhindert werden. 

–  Die Impfung ist als postexpositio-
nelle Prophylaxe nicht geeignet. 
Die Gelegenheit soll aber genutzt 
werden, um allfällige Nachholimp-
fungen gegen Pertussis gemäss 
den aktuellen Impfempfehlungen 
bei den Mitarbeitern der Gesund-
heitseinrichtung durchzuführen.

–  Je nach Ausmass des Ausbruchs 
und den Gegebenheiten vor Ort 
können die Massnahmen gegebe-
nenfalls ausgeweitet werden: z. B. 
eine postexpositionelle Chemo-
prophylaxe für exponierte unvoll-
ständig geimpfte Kinder sowie 
Erwachsene (Mitarbeiter/Patien-
ten) ohne anzunehmende Immuni-
tät gegen Pertussis.

5.   Empfehlungen zur Verhinde-
rung und Bekämpfung von 
Pertussis-Ausbrüchen in 
Kinderbetreuungseinrichtun-
gen mit Säuglingen jünger als 
6 Monate

Zur primären Prävention von Aus-
brüchen in einer Kinderbetreuungs-
einrichtung mit Säuglingen jünger 
als 6 Monate (Krippen, Kleinkinder-
tagesstätten, Tagesfamilien etc.) 
wird ausdrücklich empfohlen, dass 
alle Mitarbeiter den aktuellen Impf-
empfehlungen entsprechend nach-
weislich gegen Pertussis geimpft 
sind (1 Dosis dTpa im Erwachsenen-
alter, wenn in den letzten 10 Jahren 
keine Pertussisimpfung erfolgte 
bzw. keine laborbestätigte Erkran-
kung nachweisbar ist) [1]. Die Kont-
rolle des altersentsprechenden 
Impfstatus der zu betreuenden Kin-
der durch einen Arzt soll von der 
Einrichtung verlangt und notwendi-
ge Nachholimpfungen sollen emp-
fohlen werden.

Ab dem ersten laborbestätigten 
oder epidemiologisch bestätig-
ten Pertussisfall werden folgende 
Massnahmen empfohlen:
–  Ausschluss der erkrankten Person 

(Kind bzw. Mitarbeiter) von der Be-
treuungseinrichtung bis zum Ende 
der infektiösen Phase. Während-
dessen sollte im privaten Umfeld 
der Kontakt mit Säuglingen und 
schwangeren Frauen im 3. Trime-
non vermieden werden.

–  Eine postexpositionelle Chemo-
prophylaxe wird exponierten, un-
vollständig geimpften Säuglingen 
jünger als 6 Monate sowie expo-
niertem Personal ohne anzuneh-
mende Immunität empfohlen, 
wenn der letzte Kontakt zum Per-
tussisfall vor ≤  21 Tagen stattge-
funden hat.

–  Zur Ausbruchskontrolle kann eine 
postexpositionelle Chemoprophy-
laxe auch bei exponierten, unvoll-
ständig geimpften Kindern älter 

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 	Übertragbare Krankheiten
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als 6 Monate in Erwägung gezo-
gen werden.

–  Information der Mitarbeiter und 
der Eltern über die Situation und 
die Krankheit «Pertussis» durch 
die Einrichtung mit Unterstützung 
des kantonsärztlichen Dienstes 
oder des krippenbetreuenden Arz-
tes.

–  Instruktion an die Mitarbeiter bzw. 
Angehörigen der betreuten Kin-
der, bei dem Auftreten von Zei-
chen einer Atemwegsinfektion im 
Zeitraum von bis zu 21 Tagen nach 
dem letzten Kontakt mit einem 
Pertussisfall den Hausarzt zu kon-
taktieren und die Betreuungsein-
richtung zu informieren. Der Kon-
takt mit Säuglingen/schwangeren 
Frauen im 3. Trimenon soll durch 
die symptomatische Person dann 
wenn möglich vermieden werden.

–  Die Gelegenheit soll genutzt wer-
den, um Impflücken bei Kindern, 
Betreuungspersonal und expo-
nierten Familienangehörigen zu 
schliessen. Die Impfung wirkt da-
bei nicht als postexpositionelle 
Prophylaxe. 

Je nach Alter der erkrankten Person 
und den örtlichen Gegebenheiten 
ist die Eingrenzung von engen Kon-
taktpersonen schwer möglich und 
die ganze Gruppe gilt als exponiert 
(vor allem bei erkranktem Betreu-
ungspersonal).
 Im Fall eines Pertussis-Ausbruchs 
können in Abhängigkeit von Aus-
mass und örtlichen Gegebenheiten 
die Massnahmen zur Kontrolle aus-
geweitet werden: Zum Beispiel Aus-
dehnung der Chemoprophylaxe auf 
alle Personen in der Einrichtung, 
unabhängig von deren Immunstatus 
sowie eine vorübergehende Schlies-
sung der Einrichtung.

6.  Ausbrüche in Kindergärten 
und Schulen

Für Kindergärten und Schulen wer-
den keine spezifischen Massnah-
men zur Bekämpfung von Ausbrü-
chen offiziell empfohlen, da Säuglin-
ge jünger als 6 Monate nicht 
anwesend sind. 
 Allerdings können folgende Mass-
nahmen ab zwei und mehr bestätig-
ten Fällen in Betracht gezogen wer-
den:
–  Information der SchülerInnen, El-

tern und des Lehr-/Betreuungsper-
sonals über die Situation und die 

Erkrankung mit der Empfehlung, 
gegebenenfalls Nachholimpfun-
gen gemäss den aktuellen Impf-
empfehlungen durchzuführen.

–  Die Gelegenheit soll genutzt wer-
den, um auf das erhöhte Komplika-
tionsrisiko von Säuglingen auf-
merksam zu machen.

–  Personen, welche an einer labor-
bestätigten oder epidemiologisch 
bestätigten Pertussis erkrankt 
sind, sollen die Gemeinschaftsein-
richtung während der infektiösen 
Phase nicht aufsuchen.

7.  Rechtlicher Hinweis
Pertussis ist keine meldepflichtige 
Infektionskrankheit, daher sind Kan-
tonsärzte nicht notwendigerweise 
über die Situationen informiert, wel-
che von diesen hier beschriebenen 
Empfehlungen adressiert werden. 
 Allerdings gilt gemäss Artikel 28 
des Epidemiengesetzes von 1970, 
in der aktuellen Version, dass Ärzte 
dazu verpflichtet sind, alles zu unter-
nehmen, um die Ausbreitung von 
Infektionskrankheiten zu verhindern 
und den Kantonsarzt zu informieren, 
wenn dies für notwendig erachtet 
wird. 
 In diesem Sinne wird empfohlen, 
dass Pertussisfälle dem Kantonsarzt 
gemeldet werden, wenn diese in 
Gesundheitseinrichtungen und Kin-
derbetreuungseinrichtungen mit 
Säuglingen jünger als 6 Monaten 
auftreten. ■

Weitere Informationen
Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 031 323 87 06
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▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 	Übertragbare Krankheiten

Anhang
Algorithmus – Massnahmen ab einem Pertussis-Verdachtsfall in einer Gesundheitseinrichtung mit Säuglingen jünger  
als 6 Monate

Patient/Mitarbeiter mit klinischem 
Verdacht auf Pertussis

Klinischer Verdachtsfall (wenn mindestens 1 der nachfolgenden 
Kriterien vorliegt): 
· anhaltender Husten (mindestens 14 Tage) ohne Besserung,
· Hustenanfälle,
· Husten mit keuchendem Einatmen oder
· Husten mit Atemnot, Zyanose und/oder Bradykardien (bei 

Säuglingen)

Aufhebung der Isolation / des Ausschlusses:
Isolation / Ausschluss bis 1) keine Bestätigung oder 2) bis Ende 
des 5. Behandlungstages einer Antibiotikatherapie oder 3) bei 
Ablehnung einer Antibiotikatherapie bis 21 Tage nach 
Hustenbeginn bzw. bei einem negativem PCR-Ergebnis 
frühestens 14 Tagen nach Hustenbeginn

Bestätigter Fall: Klinischer Verdachtsfall mit 1) labordiagnostische 
Bestätigung (PCR, Kultur) oder 2) mit epidemiologischem Link zu 
einem laborbestätigtem Fall

Zeitraum der Infektiösität ohne Behandlung: 
Ab dem Beginn der katarrhalischen Symptome bis 21 Tage nach 
dem Beginn des Hustens

Enge Kontaktperson (während des Zeitraumes der Infektösität):
· Person mit ungeschütztem Kontakt im Abstand von weniger 

als 2 Metern (Gesicht-zu-Gesicht) zur erkrankten Person 
· Ungeschützter Kontakt mit respiratorischen, oralen, nasalen 

Sekreten einer erkrankten Person  

Postexpositionelle Chemoprophylaxe bei:
· Säuglingen < 6 Monate und Personen 

mit Risikokontakten - unabhängig vom 
Impfstatus

· Mitarbeitern ohne anzunehmende 
Immunität

Instruktion an die exponierten Personen, 
sich während 21 Tagen nach dem letzten 
Kontakt zum Pertussisfall bei Zeichen einer 
Atemwegsinfektion sofort an den 
betriebsärztlichen Dienst bzw. Hausarzt zu 
wenden (= Verdachtsfall) 

Fallmanagement
· Isolation Typ „Tröpfcheninfektion“ 

des Patienten/ Ausschluss des 
Angestellten von der Arbeit 
(Information: privater Kontakt mit 
Säuglingen / Schwangeren im 3. 
Trimenon möglichst vermeiden)

· Labordiagnostische Untersuchung
· Antibiotikatherapie (falls die Person 

noch infektiös ist)

Bestätigter 
Fall?

Identifikation von engen 
Kontaktpersonen

Abteilungsumfassende  
Massnahmen

· Allgemeine Information der 
Mitarbeiter/ggf. Patienten über 
die Situation und die Krankheit 
„Pertussis“

· Gelegenheit nutzen, um 
Impflücken bei Mitarbeitern/
engen Kontaktpersonen zu 
schliessen

· Ggf. Vorverlegung der 
Pertussis-Basisimpfung bei 
Säuglingen

Ist die 
Kontaktperson 

symptomatisch?

Letzter Kontakt 
vor < 21 Tagen?

Nein

Ja

Ja

Person mit Risikokontakt 
(= Person mit erhöhtem Risiko, Säuglinge < 6 Monate zu 
exponieren)
· Person, welche mit einem Säugling jünger als 6 Monate 

in einem Haushalt lebt
· Schwangere Frauen im 3. Trimenon

Mitarbeiter ohne anzunehmende Immunität:
· Keine durch PCR-bestätigte Pertussiserkrankung in den 

letzten 10 Jahren
· Keine Pertussisimpfung (dTpa) in den letzten 10 Jahren

Aufhebung der Isolation / 
des Ausschlusses von 

der Arbeit
Nein

Vorverlegung der Pertussis-Basisimpfung (DTPa):
· 1. Dosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen (=42 Tage)
· bei erfolgtem Impfbeginn mit 1 oder 2 Dosen erfolgt die 

nächste Dosis bereits nach einem statt nach zwei Monaten

Algorithmus Erklärungen / Definitionen

Ja

Anhang
Algorithmus – Massnahmen ab einem Pertussis-Verdachtsfall in einer Gesundheitseinrichtung 
mit Säuglingen jünger als 6 Monate


